
  

Dezernat 4 – Schulen, Jugend 
 
Landesjugendamt 
Fachbereich 42 – Kinder und Familie 
 

Landschaftsverband Rheinland · Dez. 4 · 50663 Köln 
 

 

 Datum und Zeichen bitte stets angeben 

21.08.2008 
 
42.30 
 
Fr. Hennings 
Tel.: (02 21) 8 09- 62 76 
Fax: (02 21) 82 84- 1342 
sonja.hennings@lvr.de 

Stadtverwaltung 
Kreisverwaltung 
-Jugendamt- 
 
nachrichtlich: 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
kommunale Spitzenverbände  
 

 

 
 

Rundschreiben Nr. 42/589/2008 
 

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) und Betriebskostenverordnung (BKVO) 
 
hier: Antragssoftware TAB-AV 2008 für die Abrechnung der Betriebskostenzu-

schüsse 2007 und 2008 (01.01. – 31.07.) für Tageseinrichtungen für Kinder 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Antragssoftware TAB-AV 2008 für die GTK-Betriebskostenabrechnungen der Jahre 
2007 und 2008 (01.01.- 31.07.) steht ab sofort im Internet zur Verfügung. 
 
Das Programm und die Installationsanleitung können unter www.ion.ag/ Downloads kostenlos 
herunter geladen werden.  
 
Die Abrechnungen für die Jahre 2007 und 2008 (Zeitraum 01.01. – 31.07.) wurden gemäß 
des Erlasses des MGFFI vom 13.03.2008 i. V. m. Erlass vom 23.05.2008 zusammengefasst 
und die Vorlagefrist für die Abrechnungen der Träger auf den 31.10.2008 festgelegt. 
Auf Grund der Zusammenlegung der Abrechnungen musste die Reihenfolge der Abschnitte 
im Antrag geändert werden. Die Beschreibung der geänderten Reihenfolge sowie weitere Hin-
weise und Erläuterungen zur Bearbeitung entnehmen Sie bitte der Hilfefunktion des Pro-
gramms. 
  
Neben der Berücksichtigung des Haushaltskonsolidierungsbeitrages für das Jahr 2007 bei der 
Zuschussberechnung wird auch der für das Jahr 2008 geltende Haushaltskonsolidierungsbei-
trag (vgl. Gesetz zur Änderung des Zweiten Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes zur Neu-
ordnung des Kinder- und Jugendhilferechtes (GTK) vom 20.05.2008, Gesetz- und Verord-
nungsblatt NRW Nr. 18 vom 12.06.2008, S. 461)  bei der Berechnung des Zuschusses für den 
Zeitraum 01.01. – 31.07.2008 berücksichtigt. 
Bei den Rücklagenberechnungen 2007 und 2008 (01.01. – 31.07.) wurde der Erlass des 
MGFFI vom 15.08.2007 zur Berücksichtigung des Haushaltskonsolidierungsbeitrages nach § 
18 b GTK eingebunden. 
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Dienstgebäude in Köln-Deutz, Horion-Haus - Hermann-Pünder-Straße 1 Banken 
Pakete: Ottoplatz 2 · 50679 Köln Westdeutsche Landesbank 60 061 (BLZ 300 500 00) 
LVR im Internet: http://www.lvr.de  BIC: WELADEDD, IBAN: DE 84 3005 0000 0000 060061 
  Postbank Niederlassung Köln 5 64-5 01 (BLZ 370 100 50) 
UStIDNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027  BIC: PBNKDEFF, IBAN: DE 95 3701 0050 0000 564501 
 
Wir haben flexible Arbeitszeiten. Anrufe und Besuche daher bitte montags - donnerstags möglichst in der Zeit von 8:30 Uhr - 12:30 Uhr und 13:30 Uhr - 15:30 Uhr, 
freitags in der Zeit von 8:30 Uhr -13:00 Uhr oder nach Vereinbarung. 
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Eine kostenfreie Hotline für TAB-AV 2008 steht Ihnen bei der IOn AG unter der  

Rufnummer 0211 / 92495-148  
oder per Email: gtk@ion.ag  
 

an den nachstehend genannten Tagen in der Zeit von 9:30 – 16:30 Uhr zur Verfügung: 
 
August 2008:  am 26. / 28. 
 
September 2008: am 02. / 04. / 09. / 11. / 16. / 18. / 23. / 25. / 30.  
 
Oktober 2008:  am 02. / 07. / 09. / 14. / 16. / 21. / 23. / 28.  
 
 
Sobald die Bearbeitungssoftware für diese Anträge bereitgestellt werden kann, werde ich Sie 
unverzüglich informieren. 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
gezeichnet 
Dr. Schneider 
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